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Vorwort zur 4. Auflage

Die 4. Auflage bringt das Werk hinsichtlich Gesetzgebung und Rechtsprechung wie-
derum auf den aktuellen Stand. Sie berücksichtigt insbesondere die Neuregelung des Rechts
der Einziehung, weitere kleinere Gesetzesänderungen in verschiedenen Bereichen, die Judi-
katur zur Sicherungsverwahrung seit deren großer Reform und die jüngere Rechtsprechung
zur unzulässigen Tatprovokation.

Hinweise und Verbesserungsvorschläge sind jederzeit willkommen.

Eggenfelden, März 2019 Andreas Stegbauer





Aus dem Vorwort zur erweiterten 2. Auflage

Das Buch, das sich als Beitrag aus der Praxis für die Praxis versteht, ist interessant nicht
nur für Strafrichter, sondern für alle mit Strafsachen befassten Juristen, insbesondere auch
für Strafverteidiger.

Da die Erwägungen, die bei den verschiedenen in Betracht kommenden Fallgestaltungen
anzustellen sind, und die bei der Entscheidungsfindung am häufigsten auftretenden Fragen
abgehandelt werden, können sich Verteidiger schnell und einfach vertraut machen mit dem,
was für ihren aktuellen Fall erheblich ist und was in der Hauptverhandlung angesprochen
bzw. durch entsprechende Fragen aufgeklärt werden muss.

Dem Strafrichter helfen die Formulierungsvorschläge mit den unterschiedlichen Aus-
wahlalternativen, insbesondere für die Beweiswürdigung und die Rechtsfolgeentscheidung,
Urteile rechtsfehlerfrei und zeitsparend zu erstellen.

Die Textbausteine sind bewusst ausführlich gehalten. Damit wird einerseits die individu-
elle Nutzung für den jeweiligen Einzelfall gewährleistet. Andererseits kann der Verteidiger
an Hand dieser Mustertexte ein Urteil problemlos und einfach auf lücken- oder fehlerhafte
Feststellungen hin überprüfen.

Herrn RiBGH i.R. Walter Winkler und meinem Sohn, Rechtsanwalt Ingo-Julian Rösch
danke ich für ihre Unterstützung.

München, Oktober 2009 Bernd Rösch
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